Ehrenordnung des Bürgervereins Herdern e.V.
§ 1 Allgemeines

Der Bürgerverein Herdern e.V. ehrt Personen, die sich um

Herdern verdient gemacht haben, durch:

- Ernennung zum Ehrenvorsitzenden oder Ehrenmitglied

- Auszeichnung mit der Ehrennadel in Silber oder Gold.

§ 2 Ernennungen

1. Zum/r Ehrenvorsitzenden soll nu der/diejenige ernannt werden, der /die das Amt des Vorsitzenden im Bürgerverein mehrere Jahre verdienstvoll geführt hat.
2. Zum Ehrenmitglied kann der/diejenige ernannt werden, der/die sich um die Belange Herderns in oder außerhalb des Bürgervereins in besonders hohem Maße verdient gemacht hat.

§ 3 Auszeichnungen

Als Auszeichnungen können verliehen werden:

- die Ehrennadel in Silber
- die Ehrennadel in Gold
Die Ehrennadel in Silber kann für langjährige verdienstvolle Arbeit für Herdern verliehen werden. Die Ehrennadel in Gold kann an Personen verliehen werden, die sich nach der Verleihung der Ehrennadel in Silber weiterhin besondere Verdienste um Herdern erworben haben. Zwischen der Verleihung der Ehrennadel in Silber und der Ehrennadel in Gold soll ein Zeitraum von mindestens 5 Jahren liegen.

§4 Anträge

Antragsberechtigt für eine Ehrung ist jedes Mitglied des Bürgervereins Herdern e.V. Die Anträge sollen dem Vorstand mindestens drei Monate vor dem Zeitpunkt des in Aussicht genommenen Ernennungs‑ oder Verleihungstages eingereicht werden.
§5 Beschlussfassung

Die Ernennung gem. § 2 der Ehrenordnung erfolgen durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit absoluter Mehrheit. Über die Auszeichnungen gem. § 3 der Ehrenordnung entscheidet der Vorstand mit absoluter Mehrheit. 
Über die Ernennungen und Auszeichnungen werden Urkunden ausgehändigt.

§6 Besondere Rechte

Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder haben das Recht, mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vorstandes teilzunehmen. Sie werden hierzu jeweils eingeladen.

§7 Widerruf der Ernennungen

Bei grob vereinsschädigendem Verhalten kann durch die verleihenden Gremien die Ernennung oder die Auszeichnung widerrufen werden.
§8 Inkraftsetzung

Die Ehrenordnung ist mit dem Beschluss der Mitgliederversammlung am 4. November 1987 in kraft getreten.

